
F{*spIuverein
Stuhr e.V.

l'lospizverein §tuhr

Satzung in der Fassung vom 20.04.2023

§ 1 Name. Sitz. Geschäftsiahr des Vereins

(1) DerVerein führt den Namen ,,Hospizverein Stuhr.,.
Er soil in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Walsrode eingetragen werden und führt da-
nach den Zusatz,,e.V.,,.

(2) Sitz des Vereins ist Stuhr.
(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

('1) Der Verein dient der ideellen, finanziellen und tätigen Förderung von Hospizarbeit.
(2) Der verein wird seine Zwecke insbesondere venvirklichen durch.

e Beratung und Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen und ihrer Angehöri-
gen im Sinne des § 53 AO als ergänzendes Angebot im Rahmen öffenflicher Gesund-
heitspflege.

" organisation, Kooperation und beratende Begleitung entsprechender ehrenamflicher Hos-
pizmitarbeiteriinnen.

c Aktivitäten zur Enttabuisierung von Sterben und Tod.

" EntsprechendeKooperationen.
* FÖrderung, UnterstÜtzung - und ggf. eigene Durchführung - von entsprechenden eualifi-

zierungen und Fortbildungen.

§ 3 GenneinnüteiEkeit

(1) Der Verein mit Sitz in Stuhr entsprechend §1 Absatz 2 verfolgt ausschtießlich und unmittelbar
mildtätige und gemeinnütziEe Zwecke im Sinne des Abschnitts,,Steuerbegünstigte Zwecke,,
der Abgabenordnung {AO).

(2) Der Verein arbeitet aus sozialer und ethischer verantwortung ohne konfessionelle oder partei-
politische Bindungen"

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er ver-folgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Sämtliche Mittel und etwaige Überschüsse dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke ver-
wendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins. über lvlög-
lichkeiten der Zahlung evtl. Auflrvandsentschädigungen entscheidet der Vorstand.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des vereins fremd sind. oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

(5) Die Mitglieder haben weder bei ihrem Ausscheiden noch bei der Auflösung des Vereins An-
spruch auf Teile des Vereinsvermögens.
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{6) Bei AuflÖsung oder Aufhebung des Vereins oder bei wegfall seines bisherigen Zwecks fällt
das Vermögen des Vereins der Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz Niedersachsen e.V. zu,
die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnüEige und mildtätige Zwecke im Sinne des
§2 zu verwenden hat.

§ 4 Mitsliedschaft

Der Verein hat aktive und fördernde Mitglieder. Außerdem können ihm Ehrenmitglieder angehören.

(1) Aktive Mitglieder des Vereins können natürliche Personen {Einzelmitglieder) sowie juristische
Personen und Personenvereinigungen werden, die den in § 2 beschriebenen Zweck und Auf-
gaben durch aktive Mitarbeit oder in besonderer Weise materiell i ideell fördern.

(2) FÖrdernde lvlitglieder des vereins können natürliche Personen (Einzelmitglieder) sowie juristi-
sche Personen und Personenvereinigungen werden, die den in § 2 beschriebenen Zweck und
Aufgaben materiell fördern.

(3) Über die Aufnahme als Mitglied in den Verein entscheidet der vorstand auf schrifilichen An-
u clg.

(4) Ehrenmitglied kann lede Person werden, die sich um den verein besondere verdienste errvor-
ben hat. Die Ernennung erfolgt in der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes.

(5) Die Mitglieder entrichten einen Jahresbeitrag. Über die Urifre oes Beitrags entscheidei die Mit-
gliederversamrnlung- Ehrenmitglieder sind beitragsfrei.

(6) Die Mitgtiedschaft wird beendet
a.) durch Tod.
b') durch Austrift, der nur schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärtwerden kann und in der

Regelzum Jahresende wirksam wird.
c ) durch fÖrmliche Ausschließung (nach vorheriger Möglichkeit vom Verein angehört zu \Mer-

den), die nur durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Anwesen-
den erfolgen kann (Ein Ausschließungsgrund liegt u.a. dann vor, wenn das lVlitgtied die
lnteressen des Vereins in grober Weise verletzt hat.)

d') durch Beschluss des Vorstandes, wenn ohne entschuldigenden Grund die Beiträge für
mindestens 2 Jahre nicht entrichtet worden sind.

§ 5 Mitqliedervesarnrnlunq

(1) Mlindesiens einmal im Jahr muss eine ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird
vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 2 Wochen unter Angabe der Tagesordnung
einberufen. Die Einladung erfolgt schriftlich, die auch vonseiten des Mitglieds an die zuleu:l
bekannt gegeben E-Mail-Adresse info@hospizstuhr.de gesendet werden kann. Die Frist be-
ginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag.

(2) Stimmberechtigt in der Mitgliederversammlung sind alle Mitglieder des Vereins- Die für eine
juristische Person oder Personenvereinigung im Sinne § 4 Absatz 1 auftretenden personen
haben ihre Veriretungsberechtigung durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen. Stimm-
rechtsübertragungen sind ausgeschlossen.

(3) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Zehntel der vereinsmit-
glieder anwesend sind. Bei Beschlussuntähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von
einem Monat eine zweiie Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberu-
fen' Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf
ist in der Einladung hinzuweisen.

(4) Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentiiche Mitgliederversammlung einberufen. Er
muss sie einberufen, wenn das lnteresse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung
von mindestens einem Drifiel der vereinsmitglieder schriftlich unter Angabe des Zweckes ver-
langt wird.
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(5) Die Mitgliederversammlung wird von dem /der VorsiEenden des Vorstandes, bei dessen/de-
ren Verhinderung von einem anderen Vorstandsmitgtied geleitet. BeiWahlen kann die Ver-
sammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs einschließlich der vorhergehenden Ausspra-
che einem Wahlausschuss oder einem anderen Vereinsmitglied übertragen werden.

(§) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen bleiben außer Betrachi.

(7) Für eine Veränderung der Satzung und zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von Zwei-
dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.

(8) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Proiokoll anzufertigen und von
dem/der jeweiligen Versammlungsleiter/in und einem weiteren Vorstandsmitglied zu unter-
schreiben.

(9) Für die Durchführung der von der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse sorgt der
Vorstand.

§ 6 Der Vorstand

(1) Der Vorstand setzt sich zusammen aus derldem Vorsitzenden, der/dem stellvertretenden Vor-
sttzenden, der/dem Schakmeister/in und bis zu drei Beisiber/innen. Der Verein wird gericht-
lich und außergerichtlich gemäß § 26 BGB durch dielden Vorsiizende/n oder die/den stellver-
tretende/n Vorsitzendein u nd ein weiteres Vorstandsmitg lied vertreten.

(2) Der Vorstand wird von der h/itgliederversammlung für jeweils zwei Jahre bestellt. Die Vor-
standsmitglieder blerben bis zur Wahlder Nachfolger im Amt. Scheidet ein Vorstandsmitglied
vor dem Ende seiner Amtsperiode aus dem Vorstand aus, können die übrigen Vorstandsmit-
glieder bis zur Durchführung von lrleuwahlen ein Ersatzmitglied berufen.

(3) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins.
(4) Der Vorstand entscheidet durch Beschluss. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehr-

heit der abgegebenen gültigen Stimmen; bei Stimmgleichheit gilt der Antrag als nicht ange-
nommen.

Stuhr, 11.05.2023

J

Angela Reibert {1. Vorsitzende) Daniela Pursche (2. VorsiEende)


